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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Hilde Mattheis, Bärbel Bas, Iris Gleicke,
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD
– Drucksache 17/4470 –

Versorgung psychisch kranker Menschen im ländlichen Raum

Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Eine Verbesserung der ambulanten Versorgung im ländlichen Raum ist derzeit
Gegenstand der politischen Diskussion. Dahingehende Forderungen werden
vonseiten der Krankenkassen und der Leistungserbringer, aber auch von der
83. Gesundheitsministerkonferenz in ihrem Beschluss vom 1. Juli 2010 „Stär-
kung der Gestaltungsmöglichkeiten der Länder in der medizinischen Versor-
gung“ gestellt.

Gerade in ländlichen Gebieten, insbesondere in Ostdeutschland berichten Pati-
enten von langen Wartezeiten auf einen Psychotherapieplatz. Besonders drama-
tisch ist die Situation bei der Versorgung psychisch kranker Kinder und
Jugendlicher. In manchen Gebieten bestehen Wartezeiten auf einen Therapie-
platz von bis zu zwölf Monaten.

Die Psychotherapeutenkammern erklären dies damit, dass die Versorgungs-
dichte im ländlichen Raum neunmal geringer sei als in so genannten Kernstäd-
ten. Dies führe dazu, dass die Aussicht auf eine leitliniengerechte Behandlung
vom Wohnort bzw. der Mobilität eines Patienten abhängig sei.

Mit den nach § 2 der Bedarfsplanungs-Richtlinie von den Kassenärztlichen Ver-
einigungen zu erstellenden Übersichten mit bundesweit einheitlichem Inhalt
und einheitlicher Form lässt sich ein Bild von der tatsächlichen Versorgungslage
gewinnen. Die Planungsblätter zur „Feststellung des Psychotherapeuten-Ver-
sorgungsgrades“ (Anlage 2.4 der Bedarfsplanungs-Richtlinie) enthalten dabei
die wesentlichen Daten für diesen Versorgungsbereich. Aus den Planungsblät-
tern lässt sich für jeden einzelnen Planungsbereich im Bundesgebiet die tatsäch-
liche Anzahl von Psychotherapeuten im Verhältnis zur Einwohnerzahl ableiten.
Die Planungsblätter enthalten keinerlei personenbezogene Daten und genießen
auch nicht aus sonstigen Gründen Vertraulichkeit. Alle Kassenärztlichen Verei-
nigungen verfügen über die mit diesen Planungsblättern erhobenen Daten.

Nur auf ausreichender Datengrundlage kann beurteilt werden, ob insgesamt von
einer angemessenen Versorgung ausgegangen werden kann, wie groß die Un-
gleichverteilung von Psychotherapeuten tatsächlich ist und ob spezifische Maß-
nahmen zur Verbesserung der Versorgung im ländlichen Raum zu diskutieren
sind.

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.
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Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

Die Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten medizinischen
Versorgung ist ein zentrales gesundheitspolitisches Anliegen, dem angesichts
der demographischen Entwicklung in Zukunft eine zunehmende Bedeutung
zukommen wird. Die Koalition hat sich deshalb darauf verständigt, die Voraus-
setzungen zu schaffen, damit die gemeinsame Selbstverwaltung die Bedarfspla-
nung zielgerichtet weiterentwickeln kann. Im Rahmen des anstehenden „Versor-
gungsgesetzes“ wird deshalb geprüft, welche gesetzlichen Anpassungen für eine
Verbesserung der Versorgungsstrukturen und eine zielgenauere Bedarfsplanung
erforderlich sind. Ziel ist es, die gesetzlichen Vorgaben für die Bedarfsplanung
so zu ändern, dass auf ihrer Grundlage sachgerechte Entscheidungen der regio-
nal zuständigen Entscheidungsgremien möglich sind.

Ausgehend von den Vorgaben der derzeitigen Bedarfsplanung ist die psycho-
therapeutische Versorgung insgesamt als sehr gut zu bezeichnen. Fast alle Pla-
nungsbereiche gelten derzeit als überversorgt (teilweise mit Versorgungsgraden
deutlich über 300 Prozent) und sind für weitere Zulassungen gesperrt. Dabei ist
eine Konzentration von psychotherapeutischen Leistungserbringern in städti-
schen Gebieten gegenüber ländlichen Regionen zu erkennen. Die angespro-
chene psychotherapeutische Versorgung von Kindern und Jugendlichen ist
durch die Umsetzung der in § 101 Absatz 4 Satz 5 Fünftes Buch Sozialgesetz-
buch (SGB V) geregelten Mindestquote für Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten bereits deutlich verbessert worden. Im Rahmen der anstehenden
Reform wird darüber hinaus zu prüfen sein, welche Regelungen erforderlich
sind, um auf regionaler Ebene die Möglichkeit zu schaffen, gegebenenfalls ab-
weichend von den bundesweiten Vorgaben der Bedarfsplanungsrichtlinie beson-
dere Versorgungsbedarfe einer Region zu berücksichtigen.

1. Für welche Planungsbereiche, geordnet nach Bezirken der Kassenärztlichen
Vereinigungen, ergeben sich welche der nach Anlage 2.4 der Bedarfspla-
nungs-Richtlinie aufzuführenden Angaben?

Das Bundesministerium für Gesundheit hat die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung um Mitteilung der gewünschten Daten gebeten, die sich aus der als Anlage
angefügten Tabelle entnehmen lassen.

2. a) Welche zehn Planungsbereiche weisen bundesweit den höchsten rechne-
rischen Versorgungsgrad (§ 101 Absatz 4 Satz 6 des Fünften Buches So-
zialgesetzbuch – SGB V) für Psychotherapeuten aus, und wie hoch ist
dieser jeweils?

b) Wie hoch ist in diesen Planungsbereichen jeweils das Verhältnis zwi-
schen tatsächlich im Planungsbereich tätigen Psychotherapeuten zur Ein-
wohnerzahl, angegeben in Psychotherapeuten pro 100 000 Einwohner?

Die zehn Planungsbereiche mit den bundesweit höchsten Versorgungsgraden
(§ 101 Absatz 4 Satz 6 SGB V) für Psychotherapeuten sowie die weiteren er-
fragten Angaben ergeben sich aus der folgenden Tabelle:
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Quelle: Umfrage der KBV bei den Kassenärztlichen Vereinigungen (Stand: Frühjahr 2010).

3. a) Welche zehn Planungsbereiche weisen bundesweit den niedrigsten rech-
nerischen Versorgungsgrad (§ 101 Absatz 4 Satz 6 SGB V) für Psycho-
therapeuten aus, und wie hoch ist dieser jeweils?

b) Wie hoch ist in diesen Planungsbereichen jeweils das Verhältnis zwi-
schen tatsächlich im Planungsbereich tätigen Psychotherapeuten zur Ein-
wohnerzahl, angegeben in Psychotherapeuten pro 100 000 Einwohner?

Die zehn Planungsbereiche mit den bundesweit niedrigsten Versorgungsgraden
(§ 101 Absatz 4 Satz 6 SGB V) für Psychotherapeuten sowie die weiteren erfrag-
ten Angaben ergeben sich aus der folgenden Tabelle:

Quelle: Umfrage der KBV bei den Kassenärztlichen Vereinigungen (Stand: Frühjahr 2010).

Planungsbereich Versorgungsgrad
§ 101 Absatz 4
Satz 6 SGB V

(Prozent)

Psychotherapeuten
tatsächlich im

Planungsbereich
(Anzahl)

Einwohner

(Anzahl)

Psychotherapeuten
je 100 000
Einwohner
(Anzahl)

Tübingen 584,0 153,10 219 927 69,61

Dachau 567,2 76,70 137 115 55,94

Garmisch-Partenkirchen 519,6 19,40 86 266 22,49

Göttingen 465,7 143,60 258 661 55,52

Lüchow-Dannenberg 463,2 10,00 49 887 20,05

Marburg-Biedenkopf 460,4 137,80 251 062 54,89

Starnberg 460,1 58,90 129 799 45,38

Uelzen 439,7 18,00 94 592 19,03

Gießen 434,3 132,10 255 141 51,78

Freiburg im Breisgau, Stadt 377,4 259,10 219 892 117,83

Planungsbereich Versorgungsgrad
§ 101 Absatz 4
Satz 6 SGB V

(Prozent)

Psychotherapeuten
tatsächlich im

Planungsbereich
(Anzahl)

Einwohner

(Anzahl)

Psychotherapeuten
je 100 000
Einwohner
(Anzahl)

Zwickauer Land 74,6 8,00 123 713 6,47

Stollberg 90,1 5,00 85 686 5,84

Aue-Schwarzenberg 100,8 10,00 124 897 8,01

Ingolstadt, Stadt 104,2 39,40 124 219 31,72

Heilbronn, Stadt 104,9 32,40 122 156 26,52

Erfurt, Stadt 105,3 52,75 202 950 25,99

Göppingen 105,6 33,00 254 086 12,99

Fürth, Stadt 106,1 42,35 114 128 37,11

Miltenberg 107,0 15,00 129 328 11,60

Annaberg 107,5 5,50 80 187 6,86
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4. a) In welchen zehn Planungsbereichen ist bundesweit das Verhältnis zwi-
schen tatsächlich im Planungsbereich tätigen Psychotherapeuten zur Ein-
wohnerzahl, angegeben in Psychotherapeuten pro 100 000 Einwohner,
am höchsten?

b) Wie hoch ist in diesen Planungsbereichen jeweils der rechnerische Ver-
sorgungsgrad (§ 101 Absatz 4 Satz 6 SGB V) für Psychotherapeuten?

Die zehn Planungsbereiche mit dem bundesweit höchsten Verhältnis zwischen
tatsächlich im Planungsbereich tätigen Psychotherapeuten und der Einwohner-
zahl sowie die weiteren erfragten Angaben ergeben sich aus der folgenden
Tabelle:

Quelle: Umfrage der KBV bei den Kassenärztlichen Vereinigungen (Stand: Frühjahr 2010).

5. a) In welchen zehn Planungsbereichen ist bundesweit das Verhältnis zwi-
schen tatsächlich im Planungsbereich tätigen Psychotherapeuten zur Ein-
wohnerzahl, angegeben in Psychotherapeuten pro 100 000 Einwohner,
am niedrigsten?

b) Wie hoch ist in diesen Planungsbereichen jeweils der rechnerische Ver-
sorgungsgrad (§ 101 Absatz 4 Satz 6 SGB V) für Psychotherapeuten?

Die zehn Planungsbereiche mit dem bundesweit niedrigsten Verhältnis zwischen
tatsächlich im Planungsbereich tätigen Psychotherapeuten und der Einwohner-
zahl sowie die weiteren erfragten Angaben ergeben sich aus der folgenden
Tabelle:

Planungsbereich Versorgungsgrad
§ 101 Absatz 4
Satz 6 SGB V

(Prozent)

Psychotherapeuten
tatsächlich im

Planungsbereich
(Anzahl)

Einwohner

(Anzahl)

Psychotherapeuten
je 100 000
Einwohner
(Anzahl)

Heidelberg, Stadt 339,0 191,60 145 636 131,56

Freiburg im Breisgau, Stadt 377,4 259,10 219 892 117,83

Offenbach am Main, Stadt 244,6 111,50 119 051 93,66

Kassel, Stadt 258,7 156,80 194 148 80,76

München, Landeshauptstadt 198,3 1 013,13 1 316 672 76,95

Bonn, Stadt 204,5 239,90 318 654 75,29

Münster, Stadt 235,2 199,60 273 875 72,88

Darmstadt, Stadt 185,0 102,50 142 761 71,80

Osnabrück, Stadt 223,5 113,50 162 677 69,77

Tübingen 584,0 153,10 219 927 69,61
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Quelle: Umfrage der KBV bei den Kassenärztlichen Vereinigungen (Stand: Frühjahr 2010).

6. Hält die Bundesregierung das Auseinanderfallen des rechnerischen Versor-
gungsrades und des tatsächlichen Verhältnisses zwischen Psychotherapeuten
und Einwohnern durch Mitversorgungseffekte Stadt-Land in diesem Umfang
für gerechtfertigt?

7. Wie bewertet die Bundesregierung angesichts des Auseinanderfallens des
rechnerischen Versorgungsgrades und des tatsächlichen Verhältnisses zwi-
schen Psychotherapeuten und Einwohnern die Bedarfsplanungssystematik
in Bezug auf die Versorgungsgerechtigkeit?

Die Fragen 6 und 7 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Das unterschiedliche Verhältnis zwischen der Anzahl der Psychotherapeutinnen
und Psychotherapeuten und Einwohnerinnen und Einwohnern in Städten und in
ländlichen Regionen ist durch das historisch unterschiedliche Niederlassungs-
verhalten der psychotherapeutischen Leistungserbringer sowie bestehende Mit-
versorgungseffekte bedingt. Es liegen jedoch keine Daten dazu vor, wie stark die
in Städten vorhandenen psychotherapeutischen Leistungsangebote, Patientinnen
und Patienten der umliegenden ländlichen Regionen tatsächlich mitversorgen.
Bei der Weiterentwicklung der Bedarfsplanung wird die Bundesregierung daher
die Voraussetzungen für eine Anpassung der Verhältniszahlen entsprechend dem
tatsächlichen Versorgungsbedarf schaffen. Zudem wird zu prüfen sein, welche
Regelungen erforderlich sind, um auf regionaler Ebene die Möglichkeit zu
schaffen, gegebenenfalls abweichend von den bundesweiten Vorgaben der Be-
darfsplanungsrichtlinie besondere Versorgungsbedarfe einer Region zu berück-
sichtigen.

Planungsbereich Versorgungsgrad
§ 101 Absatz 4
Satz 6 SGB V

(Prozent)

Psychotherapeuten
tatsächlich im

Planungsbereich
(Anzahl)

Einwohner

(Anzahl)

Psychotherapeuten
je 100 000
Einwohner
(Anzahl)

Kyffhäuserkreis 111,0 2,00 83 240 2,40

Anhalt-Zerbst 137,1 2,00 67 431 2,97

Bördekreis 112,4 3,00 73 907 4,06

Wittenberg 134,6 5,00 120 187 4,16

Hildburghausen 135,4 3,00 68 242 4,40

Stendal 161,8 6,00 128 552 4,67

Birkenfeld 137,1 4,00 84 823 4,72

Sangerhausen 133,8 3,00 62 066 4,83

Demmin 170,3 4,00 81 388 4,91

Regen 145,3 4,00 79 506 5,03
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